
daraus erzielbaren Zinseinkünfte schon bei der Bemessung des
Aufstockungsunterhalts berücksichtigt, was einer zusätzlichen
Berücksichtigung des Vermögensstamms im Rahmen der Bil-
ligkeitsentscheidung aber nicht entgegensteht. Außerdem hat
das Berufungsgericht unberücksichtigt gelassen, dass die An-
tragsgegnerin aus einer vorweggenommenen Erbfolge ein
Vermögen in Höhe von mehr als 130.000 EUR erworben hatte,
woraus sie ebenfalls unterhaltsrelevante Einkünfte erzielen
kann. Jedenfalls um diesen Betrag übersteigt das Vermögen
der Antragsgegnerin dasjenige des Antragstellers aus seinem
ehezeitlichen Zugewinn. Unter Berücksichtigung dieses un-
streitigen Sachverhalts erzielt die Antragsgegnerin jedenfalls
keine deutlich geringeren Einkünfte als der Antragsteller.
c) Soweit die Revision schließlich rügt, das Berufungsgericht
habe im Rahmen seiner Hilfserwägung den angemessenen Le-
bensbedarf der Antragsgegnerin nach § 1578 Abs. 1 Satz 2 BGB
nicht individuell ermittelt, sondern sich auf die Sicherung des
allgemein angemessenen Bedarfs beim Ehegattenunterhalt in
Höhe von 1.000 EUR beschränkt, trifft dies nicht zu.
Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts erzielt die
Antragsgegnerin gegenwärtig Einkünfte, die sie auch ohne
ihre Ehe in gleicher Höhe erzielt hätte. Damit steht zugleich
fest, dass sie jetzt Einkünfte erzielt, die ihrem angemessenen
Lebensbedarf i.S.d. § 1578 Abs. 1 Satz 2 BGB entsprechen.

Zur Befristung des Anspruchs auf
Aufstockungsunterhalt bei beiderseitiger
vollschichtiger Berufst�tigkeit

§§ 1573 Abs. 5, 1578 Abs. 1 Satz 2 BGB

Zur Befristung des Anspruchs auf Aufstockungsunterhalt
nach § 1573 Abs. 5 BGB und zur Begrenzung des Unter-
haltsanspruchs nach den ehelichen Lebensverh�ltnissen
nach § 1578 Abs. 1 Satz 2 BGB, wenn die Ehegatten die
erste H�lfte ihrer zwanzigj�hrigen Ehe in der fr�heren
DDR verbracht hatten und dort beide einer vollschichti-
gen Berufst�tigkeit nachgegangen sind (im Anschluss an
die Senatsurt. v. 23.5.2007 – XII ZR 245/04 – FamRZ 2007,
1232, v. 28.2.2007 – XII ZR 37/05 – FamRZ 2007, 793 und
v. 25.10.2006 – XII ZR 190/03 – FamRZ 2007, 200).

BGH, Urt. v. 26.9.2007 – XII ZR 11/05 (OLG Brandenburg,
AG Perleberg)

Aus den Gründen: Die Revision ist begründet. Sie führt zur
Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverwei-
sung der Sache an das Berufungsgericht.
…
2. Auf der Grundlage dieser neueren Rspr. des Senats durfte
sich das Berufungsgericht nicht auf die pauschale Aussage
beschränken, schon angesichts der Ehedauer von mehr als 20
Jahren scheide eine zeitliche Begrenzung des Unterhalts-
anspruchs aus; der Antragsteller habe auch nicht ausnahms-
weise eine Abweichung von diesem Regelfall dargelegt.

a) Wie schon ausgeführt, ist die Ehedauer im Rahmen der
Begrenzungsvorschriften der §§ 1573 Abs. 5, 1578 Abs. 1
Satz 2 BGB nur eines von mehreren Kriterien für die Billig-
keitsentscheidung. Daneben hätte das Berufungsgericht je-
denfalls das Alter der Parteien berücksichtigen müssen, zumal
die Antragsgegnerin bei Rechtshängigkeit des Scheidungs-
antrags erst 41 Jahre alt war. Denn im Gegensatz zur Rechts-
auffassung des Berufungsgerichts ist es unter Berücksichti-
gung aller übrigen Umstände leichter, die Lebensverhältnisse
der früheren Ehegatten wieder zu entflechten, wenn die Par-
teien sehr jung geheiratet hatten und trotz zwanzigjähriger
Ehe noch in der ersten Hälfte ihres Berufslebens stehen.
Als Argument gegen eine untrennbare Verflechtung der Lebens-
verhältnisse hätte das Berufungsgericht weiter berücksichtigen
müssen, dass die Parteien die erste Hälfte ihrer Ehe in der
früheren DDR verbracht haben und wegen der dort üblichen
Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder beide einer vollschich-
tigen Erwerbstätigkeit nachgehen konnten. Entsprechend fiel ihr
monatliches Erwerbseinkommen seinerzeit mit 1.000 Mark für
den Antragsteller und 690 Mark für die Antragsgegnerin nicht so
extrem auseinander, wie es heute der Fall ist. Jedenfalls seiner-
zeit war das Einkommensgefälle deswegen nicht vorrangig auf
ehebedingte Nachteile, sondern auf den unterschiedlichen Aus-
bildungsstand der Parteien zurückzuführen.
b) Ob sich diese Verhältnisse seit der Wiedervereinigung in
Folge der berufsbedingt stärkeren zeitlichen Beanspruchung
des Antragstellers entscheidend geändert haben, hat das Be-
rufungsgericht nicht festgestellt. Entgegen seiner Auffassung
lässt sich eine über den Zeitpunkt der Scheidung fortdauernde
Verflechtung nicht damit begründen, dass die Parteien wäh-
rend der Ehezeit ein gemeinsames Girokonto unterhalten
hatten, zumal dieses gemeinsame Konto nach der Scheidung
der Ehegatten längst aufgehoben sein dürfte.
Im Gegensatz zur Auffassung des Berufungsgerichts ist der
Antragsteller hinsichtlich fehlender ehebedingter Nachteile
auch nicht darlegungs- und beweisfällig geblieben. Er hat
zunächst pauschal vorgetragen, dass der Einkommensunter-
schied der Parteien nicht auf ehebedingte Nachteile zurück-
zuführen sei. Ergänzend hat er unter Hinweis auf die Betreu-
ungsmöglichkeiten in den neuen Bundesländern und die
angestellte Reinigungskraft darauf hingewiesen, dass die An-
tragsgegnerin während des überwiegenden Teils der Ehezeit
berufstätig sein konnte. Inzwischen ist sie in ihrem erlernten
Beruf als Bauingenieurin bei einem öffentlichen Arbeitgeber
wieder in Vollzeit beschäftigt. Ob sich gleichwohl infolge der
Ehe oder wegen der Dauer der Kindererziehung noch heute
ehebedingte Einkommenseinbußen ergeben, hat das Beru-
fungsgericht nicht festgestellt.
3. Das angefochtene Urteil ist deswegen aufzuheben und die
Sache an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Auf der
Grundlage der Feststellungen des Berufungsgerichts lässt sich
nicht entscheiden, ob die Einkommensdifferenz der Parteien
ganz oder teilweise auf fortwirkende ehebedingte Nachteile
zurückzuführen oder ob sie eine Folge des umfassenden
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Strukturwandels nach der Wiedervereinigung ist, die auch
andere Arbeitnehmer unabhängig von ihrer ehelichen Situa-
tion getroffen hat.
Für die Billigkeitsentscheidung des Berufungsgerichts wird es
weiter darauf ankommen, ob die Antragsgegnerin trotz ur-
sprünglicher Befristung ihres Arbeitsvertrages bis zum
31.3.2006 weiterhin in Vollzeit in ihrem erlernten Beruf
beschäftigt ist und wie sich die Gesundheitsprognose nach
ihrer Erkrankung im Jahre 2002 aus heutiger Sicht darstellt.
Im Rahmen der erneuten Verhandlung wird das Berufungs-
gericht auch zu berücksichtigen haben, dass der Antragsteller
inzwischen das am 4.5.2001 geborene minderjährige Kind
seiner zweiten Ehefrau adoptiert hat und auch für dieses
unterhaltspflichtig ist (§ 1609 Abs. 2 Satz 1 BGB; Senatsurt.
v. 15.3.2006 – XII ZR 30/04 – FamRZ 2006, 683, 686).

Einsatz eines Hausgrundst�cks f�r
Prozesskosten bei Anschaffung aus einem
durch den Zugewinnausgleich erlangten
Vermçgen

§§ 115 Abs. 3, 120 Abs. 4 ZPO; § 90 Abs. 2 Nr. 3 und
8 SGB XII

Der bed�rftigen Partei ist es auch im Rahmen einer �n-
derung der Prozesskostenhilfebewilligung nach § 120
Abs. 4 ZPO zuzumuten, ein (durch den Zugewinnaus-
gleich) erlangtes Vermçgen f�r die Prozesskosten ein-
zusetzen, selbst wenn sie damit ein angemessenes Haus-
grundst�ck i.S. von § 90 Abs. 2 Nr. 8 SGB XII erworben
hat (Fortf�hrung von BGH, Beschl. v. 21.9. 2006 – IX ZB
305/05 – NJW-RR 2007, 628).

BGH, Beschl. v. 18.7.2007 – XII ZA 11/07 (OLG Stuttgart,
AG Ulm)

Aus den Gründen: … aa) Allerdings ist die Rechtsfrage, ob
eine Partei, der Prozesskostenhilfe bewilligt wurde, schon vor
Einleitung einer Abänderung nach § 120 Abs. 4 ZPO in ihren
wirtschaftlichen Dispositionen grundsätzlich frei ist oder ob
sie ein neu erhaltenes Vermögen vorrangig für die Prozess-
kosten einsetzen muss, in Rspr. und Literatur umstritten.
Teilweise wird vertreten, dass auch ein während oder nach
Abschluss des Verfahrens erworbenes Vermögen grundsätzlich
nicht mehr für die Verfahrenskosten einzusetzen sei, wenn die
Partei dieses für den Erwerb eines angemessenen Hausgrund-
stücks i.S.v. § 115 Abs. 3 ZPO i.V.m. § 90 Abs. 2 Nr. 8 SGB
XII verwendet habe. Selbst wenn die arme Partei um die
Möglichkeit zur Abänderung der Prozesskostenhilfeentschei-
dung nach § 120 Abs. 4 ZPO wisse, sei sie bis zur Einleitung
eines solchen Verfahrens in ihren wirtschaftlichen Dispositio-
nen frei und brauche sich von Gesetzes wegen nicht darauf
einzustellen, dass sie später eventuell doch zur Zahlung der
Kosten herangezogen werden könnte. Insoweit unterscheide
sich die Situation desjenigen, dem Prozesskostenhilfe bewilligt

worden sei, ganz wesentlich von der Situation dessen, der
angesichts eines zu erwartenden oder bereits begonnenen
Rechtsstreits mit einer daraus resultierenden Kostenlast rech-
nen müsse. Für die Gewährung von Prozesskostenhilfe gelte
der Grundsatz, dass es unerheblich sei, ob eine Partei ihre
Mittellosigkeit im Allgemeinen oder ihr Unvermögen, gerade
die Prozesskosten aufzubringen, durch früheres Verhalten ver-
schuldet habe. Auszunehmen hiervon seien nur die Fälle, in
denen sich die Beanspruchung von Prozesskostenhilfe als
rechtsmissbräuchlich darstelle. Erst ab dem Zugang der Ver-
fügung über eine Abänderung der bewilligten Prozesskosten-
hilfe nach § 120 Abs. 4 ZPO müsse sich die Partei darauf
einstellen, die von der Staatskasse übernommenen Kosten zu
zahlen. Ab dann dürfe sie einen zugeflossenen Geldbetrag nur
noch für solche Ausgaben verwenden, für die ein entsprechen-
des dringendes oder nachvollziehbares Bedürfnis bestehe
(OLG Bamberg [2. Senat für Familiensachen] FamRZ 1995,
374; OLG Bamberg [7. Senat für Familiensachen] FamRZ
1995, 1590; OLG Zweibrücken MDR 1997, 885; OLG Bran-
denburg FamRZ 1997, 1543; OLGR Köln 2001, 318 und LSG
Thüringen – L 6 SF 121/05 – veröffentlicht bei Juris).
Nach anderer Auffassung muss eine Partei einen angemesse-
nen Teil des ihr zugeflossenen Kapitals schon dann zurück-
halten, wenn ihr bekannt ist, dass Kosten für einen Rechts-
streit anfallen können. Das gelte auch, wenn der Partei
Prozesskostenhilfe bewilligt worden sei, diese Entscheidung
aber nach § 120 Abs. 4 ZPO infolge einer Änderung der
Einkommens- oder Vermögensverhältnisse wieder rückgän-
gig gemacht werden könne. Nach § 120 Abs. 1 ZPO bestehe
kein Vertrauensschutz darauf, dass die gewährte staatliche
Sozialleistung Bestand habe, wenn sich die ausschlaggeben-
den Verhältnisse innerhalb von vier Jahren so änderten, dass
die Partei in der Lage wäre, die Kosten selbst zu tragen.
Anderes gelte nur dann, wenn die Partei bereits bei Verfah-
rensbeginn überschuldet gewesen sei und den Kapitalzufluss
zur Deckung dieser Schulden verwendet habe (OLG Schles-
wig SchlHA 1984, 128; OLG Celle JurBüro 1990, 1192; OLG
Bamberg [7. Senat für Familiensachen] JurBüro 1990, 760
und JurBüro 1990, 1306; OLG München FamRZ 1999, 303;
OLG Bamberg FamRZ 1999, 996, 997 und OLG Schleswig
FamRZ 2000, 760).
bb) Der Senat schließt sich der zuletzt genannten Auffassung
an.
Nach ständiger Rspr. des Bundesgerichtshofs kann einer Partei
Prozesskostenhilfe verweigert werden, wenn sie in Kenntnis
eines bevorstehenden Prozesses ihre Bedürftigkeit mutwillig
herbeiführt (BGH, Urt. v. 8.1.1959 – II ZR 195/57 – NJW 1959,
884, 885). Ebenso kann der Partei im Rahmen einer Änderungs-
entscheidung nach § 120 Abs. 4 ZPO Vermögen zugerechnet
werden, das sie inzwischen erworben, aber in Kenntnis der
Abänderungsmöglichkeit wieder ausgegeben hat, womit sie ihre
zeitweilig entfallene Leistungsunfähigkeit böswillig wieder her-
beigeführt hat (BGH, Beschl. v. 21. 9.2006 – IX ZB 305/05 –
NJW-RR 2007, 628). Das gilt wegen der im Gesetz normierten

323

FF 8/2007 Rechtsprechung

0




